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Gemeinde Mainstockheim, Bebauungsplan „Wunn II“ mit 1. Änderung 
des Bebauungsplanes „Wunn“ -  
Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

im Bebauungsplan und in der Begründung zum Bebauungsplan sind unter 

dem Punkt Tiefbohrungen und altbergbauliche Relikte die Belange des Berg-

amt Nordbayern eingearbeitet. Sollten Hinweise alten Bergbaus (Grubenhöl-

zer, unterirdische Hohlräume etc.) angetroffen werden, ist das Bergamt Nord-

bayern unverzüglich darüber zu verständigen und die jeweilige Situation dem-

entsprechend zu berücksichtigen. 

Das Bergamt Nordbayern ist nicht für alte Felsenkeller, Höhlen oder ander-

weitige geogene Hohlräume zuständig. Demzufolge liegen dem Bergamt 

Nordbayern auch keine Unterlagen oder Hinweise auf diese vor.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.  
 
Meserth  
  
 
 
 

 


